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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuß (A/52/L.64 und Add.1)]

52/78. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Berichts des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker1,

unter Hinweisauf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf
alle ihre danach verabschiedeten Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Erklärung,
zuletzt die Resolution 51/146 vom 13. Dezember 1996, sowie auf die einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats,

in Anerkennungdessen, daß die restlose Beseitigung des Kolonialismus eine der
Prioritäten der Vereinten Nationen für die 1990 begonnene Dekade ist,

sich zutiefstder Notwendigkeitbewußt, rasch Maßnahmen zur Beseitigung der letzten
Überreste des Kolonialismus bis zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47
vom 22. November 1988 gefordert,

1A/52/23 (Teile I-VII). Der endgültige Wortlaut findet sich in:Offizielles Protokoll der Generalversammlung,
Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 23.
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von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß es notwendig ist, den Kolonia-
lismus zu beseitigen, und daß es ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierung und die
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte vollständig und restlos zu beseitigen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem, was der Sonderausschuß im Hinblick auf
die wirksame und vollständige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung bereits
geleistet hat,

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungsmächte an der Arbeit des
Sonderausschusses beteiligen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon der Mitarbeit und aktiven Beteiligung einiger
Verwaltungsmächte an der Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer anhaltenden
Bereitschaft, in den ihrer Verwaltung unterstehenden Hoheitsgebieten Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen zu empfangen,

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nichtbeteiligung bestimmter Verwaltungsmächte
negativ auf die Arbeit des Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine wichtige
Informationsquelle über die ihrer Verwaltung unterstehenden Hoheitsgebiete vorenthalten
wurde,

sich dessen bewußt, daß die neuen unabhängigen und die kurz vor der Unabhängigkeit
stehenden Staaten auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten
dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems von Organisationen benötigen,

sowie sich dessen bewußt, daß die verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung, darunter
insbesondere die kleinen Inselhoheitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie
auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems von
Organisationen benötigen,

insbesondere davon Kenntnis nehmend, daß der Sonderausschuß vom 21. bis 23. Mai
1997 in St. John's (Antigua und Barbuda) ein Karibisches Regionalseminar zur Prüfung der
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage in den kleinen Inselgebieten ohne Selbst-
regierung abgehalten hat2,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle anderen Resolutionen zur
Entkolonialisierung, namentlich ihre Resolution 43/47, in der sie die 1990 begonnene Dekade
zur Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus erklärt hat, und fordert die
Verwaltungsmächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den
Völkern der betreffenden Hoheitsgebiete die möglichst baldige uneingeschränkte
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, zu
ermöglichen;

2Siehe A/AC.109/2089.
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2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des Kolonialismus in jedweder Er-
scheinungsform, einschließlich wirtschaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte3 und der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu tun, was für eine voll-
ständige und rasche Beseitigung des Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der
entsprechenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützungfür die Bestrebungen der unter Kolonial-
herrschaft stehenden Völker, ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich der Unabhän-
gigkeit, wahrzunehmen;

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine
Tätigkeit im Jahre 1997, mit dem Arbeitsprogramm für 19984;

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungsmächte, sowie die Sonder-
organisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationenauf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen des Sonderausschusses im Hinblick
auf die Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung anderer einschlägiger
Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen;

7. fordert die Verwaltungsmächteauf, sicherzustellen, daß jede ausländische
Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung so
angelegt ist, daß sie die Bevölkerung dieser Gebiete bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf
Selbstbestimmung unterstützt;

8. nimmt Kenntnisvon der Entscheidung einiger Verwaltungsmächte, einige ihrer
Militärstützpunkte in den Gebieten ohne Selbstregierung aufzulösen oder zu verkleinern;

9. fordert die Verwaltungsmächteauf, in Befolgung der entsprechenden Resolutionen
der Generalversammlung ihre verbleibenden Militärstützpunkte in den Gebieten ohne
Selbstregierung zu beseitigen, und richtet die dringende Aufforderung an sie, diese Gebiete
nicht in Angriffs- oder Einmischungshandlungen gegen andere Staaten hineinzuziehen;

10. fordert alle Staatennachdrücklich auf, den Völkern von Kolonialgebieten
unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle Hilfe zu gewähren, und

3Resolution 217 A (III).

4A/52/23 (Teil I), Kap. I, Abschnitt J. Der endgültige Wortlaut findet sich in:Offizielles Protokoll der
Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 23.
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ersucht darum, daß die Verwaltungsmächte im Benehmen mit den Regierungen der ihrer
Verwaltung unterstehenden Hoheitsgebiete Schritte unternehmen, um jede erdenkliche Hilfe
bilateraler und multilateraler Art zur Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in
Anspruch zu nehmen und effektiv zu nutzen;

11. ersuchtden Sonderausschuß, auch weiterhin nach geeigneten Mitteln zur
unverzüglichen und vollständigen Verwirklichung der Erklärung zu suchen und in allen
Hoheitsgebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, noch
nicht wahrgenommen haben, alle von der Generalversammlung im Zusammenhang mit der
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus gebilligten Maßnahmen durch-
zuführen, und dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beseitigung der letzten Überreste des Kolonialismus
auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Resolutio-
nen zur Entkolonialisierung durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) den kleinen Hoheitsgebieten auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu
widmen, insbesondere durch die regelmäßige Entsendung von Besuchsdelegationen, und der
Generalversammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet sind, die
Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit wahrzunehmen;

d) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung der Ziele der Erklärung und
für die Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten
Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens nationaler und internationaler
Organisationen zu versichern;

12. fordert die Verwaltungsmächteauf, den Sonderausschuß bei der Wahrnehmung
seines Mandats auch künftig zu unterstützen und Besuchsdelegationen in den Hoheitsgebieten
aufzunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand verschaffen und die Wünsche und
Bestrebungen der Einwohner in Erfahrung bringen können;

13. fordert außerdemdiejenigen Verwaltungsmächte, die sich nicht an der Arbeit des
Sonderausschusses beteiligt haben,auf, dies auf der Ausschußtagung 1998 zu tun;

14. ersuchtden Generalsekretär, die Sonderorganisationen und die anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftli-
che, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenenfalls auch fortzufahren,
nachdem diese Gebiete ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich der Unabhängigkeit,
wahrgenommen haben;
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15. begrüßtden Beschluß des Generalsekretärs vom 27. Oktober 19975, wonach

a) die fachlichen Verantwortlichkeiten für das Entkolonialisierungsprogramm auch
weiterhin von der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten wahrgenommen werden;

b) eine mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattete eigenständige Gruppe
Entkolonialisierung geschaffen werden soll, um dem Sonderausschuß sachbezogene Beiträge
zu seiner Arbeit zu liefern;

c) die Sekretariats-Hauptabteilung Angelegenheiten der Generalversammlung und
Konferenzdienste für die technische Sekretariatsbetreuung im Zusammenhang mit dem
Entkolonialisierungsprogramm verantwortlich sein wird, wie aus seinem Schreiben vom
17. März 19976 hervorgeht;

sowie seine Zusage, das Unterprogramm 1.6 des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
1998-2001 durchzuführen7;

16. ersuchtden Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle Einrichtungen und Dienste
zur Verfügung zu stellen, die für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung und
des Sonderausschusses erforderlich sind.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

5A/52/531.

6Siehe A/51/829, Abschnitt C.

7Siehe A/51/6/Rev.1 und Korr.1. Der endgültige Wortlaut findet sich in:Official Records of the General
Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 6.


